
 

Stand: 01. März 2015 

Information zur Einreichung von Einheitenzertifikaten für 
Erzeugungsanlagen > 100 kW und < 1 MW mit Anschluss am 
Mittelspannungsnetz 
 
Erfolgt die Anmeldung zur Netzvertäglichkeitsprüfung einer EEG-Anlage im 
Mittelspannungsnetz (unabhängig welcher Energieträger), so ist mit den Anmeldeunterlagen 
(vor Durchführung der Netzverträglichkeitsprüfung) das Einheitenzertifikat vom 
Anlagenbetreiber vorzulegen. 
 
Sollte speziell für Erzeugungsanlagen mit Verbrennungskraftmaschinen und sonstige mit 
Synchronmaschinen betriebene Erzeugungsanlagen (Wasser-KW, Geothermie-Anlagen) vom 
Hersteller noch kein Einheitenzertifikat für die Erzeugungseinheit zur Verfügung stehen, ist 
eine schriftliche Erklärung des Anlagenbetreibers [Das Einheitenzertifikat wird gemäß der 
BDEW-Handlungsempfehlung vom 17.02.2015 unverzüglich nach Fertigstellung, spätestens 
jedoch bis zum 30. Juni 2015 nachgereicht] vorzulegen. Weiterhin ist durch eine Erklärung 
des Herstellers oder einer Zertifizierungsstelle nachzuweisen, dass die Zertifizierung der 
Erzeugungseinheit beauftragt worden ist. 
 
Erfolgte die Beauftragung der Netzverträglichkeitsprüfung und die Inbetriebnahme der 
Verbrennungskraftmaschine im Zeitraum 01.01.2014 bis 30.06.2015, so ist das 
Einheitenzertifikat ebenfalls unverzüglich nach Fertigstellung, spätestens jedoch bis zum 30. 
Juni 2015 nach Fertigstellung nachzureichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sollte ein Anlagenbetreiber für seine Erzeugungsanlagen am 01. Juli 2015 noch keine 
Einheitenzertifikate beim zuständigen Netzbetreiber vorgelegt haben, ist der 
Netzbetreiber berechtigt, die Trennung dieser Erzeugungsanlagen vom Netz zu verlangen 
oder die Trennung dieser Anlagen vom Netz selbst vorzunehmen.  
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